
Preisbestimmungen Netzanschluss
Mittelspannung

1. 2025

Grundlagen
Netzanschlussvertrag Mittelspannung, sowie Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Netzanschluss, die Netznutzung 

und die Lieferung von Energie und Wasser.

Zahlungsbedingungen
30 Tage netto, ab Rechnungsdatum

1. Netzkostenbeitrag
  exkl. MwSt. inkl. MwSt. 8,1 %

Netzkostenbeitrag für bezugsberechtigte Leistung (CHF/kVA) 80.00  86.48

2. Netzanschlussbeitrag (gilt für Anschlüsse innerhalb und ausserhalb der Bauzone)

Folgende Dienstleistungen sind ab dem Netzanschlusspunkt im Netzanschlussbeitrag enthalten:

– Erstellung der Anschlussleitung nach effektiven Kosten.

– Die elektrischen Anlageteile in der Kundenstation, welche sich im Eigentum der Eniwa AG befinden.

Der Netzanschlussbeitrag enthält nicht die Erstellung, den Betrieb sowie die Demontage von:

–  Baulichen Voraussetzungen ab dem Netzanschlusspunkt nach Angaben der Eniwa AG. 

Dies sind unter anderem: Erstellung Kabelschutz (Rohranlage, örtliche Öffnungen etc.) oder Freileitungsmasten, 

Mauerdurchbrüche, Massnahmen gegen Gas- und Wassereintritt in das Gebäude (zwischen Rohranlage und 

Mauerwerk, sowie Rohranlage und Kabel).

– Elektrischen Anlageteilen in der Kundenstation, welche sich im Eigentum des Netzanschlussnehmers befinden.

– Gebäuden oder Räumlichkeiten für die Transformatorenstation.

3. Netzanschlusskosten
Die Netzanschlusskosten setzen sich aus dem Netzkosten- und Netzanschlussbeitrag zusammen.
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